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Carl-Ludwig Furck

Widersprüche in der Bildungspolitik

Zusammenfassung

Die Bildungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland ist von mehreren, bis heute nicht auf¬

hebbaren Widersprüchen geprägt. Exemplarisch verfahrend wird auf die Konflikte um die

Struktur des Bildungssystems, die ideologischen Fixierungen und das Verhältnis von Bund und

Ländern aufmerksam gemacht. - Mit der Einsetzung der Enquete-Kommission .Zukünftige Bil¬

dungspolitik - Bildung 2000' des Deutschen Bundestages wurde Bildungspolitikberatung ins

Parlament verlagert. Auch dieser Kommission ist es nicht gelungen, die Widersprüche und Span¬
nungen in der Bildungspolitik zu überwinden. Zu fast allen Problembereichen liegen Mehrheits-

(CDU/CSU, FDP) und Minderheitsvoten (SPD, Grüne/Bündnis 90) vor. - Der Versuch, zu einer

gesamtstaatlichen Bildungsplanung beizutragen, ist erneut gescheitert. Dennoch ist der Schluß¬

bericht ein wichtiges Dokument, als Problemanalyse und Orientierungsrahmen im Pro und Kontra

der Bildungspolitik und als Quelle für den gegenwärtigen Stand bildungspolitischer Diskus-

Von den ersten Überlegungen zum Wiederaufbau des Bildungssystems an bis

heute ist die Bildungspoütik in der Bundesrepublik Deutschland von mehreren
bisher nicht aufhebbaren Widersprüchen und Spannungen geprägt. Als beson¬

ders konfliktgeladen erwiesen sich die Auseinandersetzungen um die Struktur

des Bildungssystems, die ideologischen Fixierungen und das Verhältnis von

Bund und Ländern.

Rückblickend lassen sich teilweise überschneidende Phasen der Reformbe¬

reitschaft, Reformgegnerschaft, Reformdiskussion, ihre unterschiedliche Um¬

setzung in Bildungsplanung und -reform sowie die einer Infragestellung der

Ansätze zur Schulreform erkennen. Die Widersprüche in der Bildungspoütik -

zunächst unter der Formel »Rekonstruktion oder Reform' (etwa bis Ende der

50er Jahre), dann Fortentwicklung oder Umstrukturierung des Bildungssy¬
stems' zu fassen - wurden durch Mehrheitsentscheidungen jeweils nur vorder¬

gründig und nur für die Dauer der sie ermöglichenden parlamentarischen
Mehrheiten „aufgehoben" (Beispiele aus letzter Zeit: Hessen, Niedersachsen,

Schleswig-Holstein).
Die Bildungspolitik korrespondiert mit wechselnden gesellschaftlichen Rah¬

menbedingungen. Mit zunehmender wirtschaftlicher und staatücüer Konsoli¬

dierung und der damit verbundenen Wiederherstellung der überüeferten

Gesellschaftsordnung nach der Währungsreform, nahm die relative Bereit-

Z.f.Päd.,38.Jg.l992,Nr.3



458 Diskussion

schaff zu Reformen des Schulsystems ab. Hierzu haben die sinkende Zahl der

Arbeitslosen bei steigender Zahl der Erwerbstätigen und die Zunahme des

Realeinkommens beigetragen. In den Bundestagswahlen kam die „Verbürger-
Uchung" der Gesellschaft deutlich zum Ausdruck. Sie führte auch bei Land¬

tagswahlen (Berlin 1950, Hamburg 1953, Scüleswig-Holstein 1954) zu einer

Mehrheit „bürgerücüer Parteien". Man warb für die „differenzierte Scüule" als

„diejenige des Bürgertums" (Hamburger Bürgerschaft, 5. Plenarsitzung, 1953,
S. 255, Stellungnahme eines CDU-Abgeordneten).

In den 60er Jahren bestand eine öffentliche und veröffentlichte Meinung, die

dem Bildungssystem Priorität einräumte, die Schulbesuchsbevölkerung nahm

ständig zu, man vertraute auf wirtschaftliches Wachstum (die Rezession schien

nur vorübergehend), und zwischen Bildungssystem und Beschäftigungssystem
bestand eine Disproportionalität in Form eines Mangels an qualifizierten Ar¬

beitskräften. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre besaß das Bildungssystem
keine Priorität mehr, die Schulbesuchsbevölkerung ging erheblich zurück, es

bestand eine strukturelle Rezession sowie eine Disproportionalität zwischen

Bildungssystem und Beschäftigungssystem in Form eines Mangels an qualifi¬
zierten Arbeitsplätzen.
Im nachhinein sind Phasen bildungspolitischer Konvergenz und Divergenz

zu beobachten. Die Erklärungen der Kultusministerkonferenz im Jahre 1964

(100., 102., 105. Sitzung) sind ebenso Beispiele für das Bemühen um Über¬

einstimmung, wie die Ergänzung des Grundgesetzes durch den Artikel 91b

(1969), wonach Bund und Länder bei der Bildungsplanung „zusammenwirken"
können und das auf dieser Grundlage geschlossene Abkommen über die Er¬

richtung einer Gemeinsamen Kommission für Bildungsplanung (BLK). Auch

auf parteipolitischer Ebene bestand eine tendenzielle Konvergenz. Beispiel
dafür ist der CDU-„Entwurf eines Gesamtplans für das Schul- und Hochschul¬

wesen" (1968, „Martin-Plan" Scharfenberg Bd. 2,1976, S. 125-131). Offen¬

heit „für alle evolutionären Entwicklungen in Richtung auf organisatorische
Neuordnungen" bestand allerdings nur vorübergehend. Bei der Bundestags¬
wahl 1969 traten die SPD für die Integrierte Gesamtschule „als demokratische

Leistungsschule" und die FDP für deren liberale Variante, die „offene Schule",
ein. CDU/CSU verlangten den Ausbau des bestehenden dreigliedrigen Schul¬

systems mit differenzierten, durchlässigen und organisatorisch übersichtüch

gestalteten Ausbildungswegen.
Auch in der BLK führten die Grundwidersprüche in der Bildungspolitik

innerhalb kurzer Zeit zum Scheitern einer gemeinsamen von Bund und Län¬

dern getragenen gesamtstaatlichen Bildungsplanung. 1973 wurde zwar ein Plan

mit der Überschrift „Bildungsgesamtplan" verabschiedet, aber die Divergen¬
zen in den Fragen der Orientierungsstufe, der Schulstruktur (Gesamtschule)
und der Lehrerbildung konnten nicht überwunden werden (BLK 1973, S. IX.

Bayern votierte zusätzlich gegen die „Verzahnung von Bildungsgängen ... im

allgemeinen und beruflichen Bildungswesen". S. 30). Die dringend erforder¬

liche Fortschreibung (Bildungsgesamtplan II) führte zu einem umfangreichen
Entwurf (BLK K 1/80, Dezember 1979). Mit der Begründung, der Finanzrah¬

men sei nicht ausreichend sowie die „gesamt- und finanzwirtschaftliche Ent¬

wicklung" „schwer abschätzbar" und weil „wesentliche schulpolitische Mei¬

nungsverschiedenheiten" bestanden, wurde die Fortschreibung ausgesetzt.
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Als scheinbar unpolitisches Argument für die Beibehaltung und den Ausbau

des überlieferten Schulsystems wird seit dem Scheitern des Bildungsgesamt¬
plans (I) auf das Diktat der leeren Kassen verwiesen, auf die vorgebliche
Tatsache, daß Veränderungen im Schulsystem, die über systemimmanente Ver¬

besserungen hinaus auf strukturelle Reformen zielen, nicht finanzierbar seien.

Finanzpoütische Gründe gelten als Alibi für die aus gesellschaftspolitischen
Gründen abgelehnte Strukturreform (vgl. die Zusammenfassung bei Poeppelt

1978, S. 327). Rückblickend vertrat der frühere Generalsekretär der BLK,
Kreuser (1976-1987), die Auffassung, daß die damalige bildungspoütische
Opposition befürchtete, eine erfolgreiche Fortschreibung würde in der Öffent¬
lichkeit als Erfolg der sozial-liberalen Koalition angesehen und hätte daher

verhindert werden müssen (Kreuser 1988, S. 146).
Den Widersprüchen in der Bildungspolitik liegen bis heute unüberbrückbare

ideologische Gegensätze zugrunde. Sie wurden im Laufe der Jahrzehnte un¬

terschiedlich betont. Die Pole der Auseinandersetzung um Aufgaben und

Funktionen des Bildungssystems lassen sich auf die einander ausschließenden

Vorwürfe reduzieren, entweder die Zielsetzung sozialistischer Systemüberwin¬
dung oder die der Systemerhaltung zu verfolgen. So wurde dem Bund und den

SPD-regierten Ländern vorgeworfen, „wirklichkeitsfremde Vorstellungen so¬

zialistischer Gesellschaftsvisionen" zu verfolgen (Poeppelt 1978, S. 112). In

der Bundestagsdebatte „Zur Bildungspolitik" (9. Juni 1978; Plenarprotokoll
118/96) kritisierte der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Dregger, den „inte¬

grierten Gesamthimmel der Reform". Er wandte sich gegen „die Strategien der

Systemveränderungen" und dagegen, „unsere Bildungseinrichtungen zu Spiel¬
feldern für Gesellschaftsingenieure werden zu lassen", die „von Emanzipation
reden, aber Entmündigung bewirken" (S. 7597, 7599). In dieser Debatte tau¬

chen Formeln auf, wie sie auch sonst in der schulpolitischen Konfrontation

benutzt wurden. Weitere Beispiele finden sich in den Auseinandersetzungen
um die gescheiterten Pläne für eine „Stufenschule" (Hamburg 1975/1978) und
um das Gesetz zur Einführung der „Kooperativen Schule" (NRW
1976/1978).
Die stark ideologisch bestimmte Konfrontation wurde durch die Tagungen

„Tendenzwende" (1974), „Mut zur Erziehung" (1978) und „Aufklärung heute"

(1980) auch einer breiteren Öffentlichkeit bewußt. Sie führte schließlich zur

teilweisen Relativierung einzelner Reformansätze (vgl. Gymnasiale Oberstufe

1978; Gesamtschule 1982; Förderstufe/Orientierungsstufe Hessen 1987, Nie¬

dersachsen 1988). 1987 hielt Frau H.Hamm-Brücher „die Bildungsanstrengun¬
gen, den Aufbruch in ein demokratisches Schulsystem für gescheitert" (SZ,
30./31.5.1987).
Im engen Zusammenhang mit den vorgenannten Widersprüchen steht von

Beginn der Bundesrepublik an das Spannungsverhältnis von Bund und Län¬

dern.

Mit der Vorlage des „Berichts der Bundesregierung über die strukturellen

Probleme des föderativen Bildungssystems" (Bundestagsdrucksache 8/1551,

23.02.1978) gewann das Thema Föderalismus erneut Aktualität, wobei vor¬

übergehend die Initiative auf die Bundesregierung übergegangen war. Der

Auffassung, daß es „keine gesamtstaatlich gleiche Bedingungen im Bildungs¬
wesen unseres Landes gibt" und daß „das Grundproblem, sowohl die erfor-
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derüche Einheitüchkeit in bestimmten Grundfragen des Bildungswesens zu

sichern als auch die parlamentarische Legitimation wesentlicher bildungspoü-
tischer Entscheidungen zu stärken ... nach der geltenden Kompetenzvertei¬
lung nicht befriedigend gelöst werden" könne (ebd., Ziff. 1; S. 332), stand die

Feststellung gegenüber: die Kulturhoheit der Länder und die Form ihrer Ko¬

operation habe sich bewährt. Die Kritik der „Föderalisten" ricütete sicü gegen
ein angebücües Streben nach Gleichmacherei und Uniformität, gegen verfas-

sungsfeindüche Ziele und den Verstoß gegen Art. 79, Abs. 3 GG sowie gegen
die Veröffentüchung des Berichts vor Anhörung der Länder und vor seiner

Abstimmung mit ihnen.

Die Frage „kooperativer Föderaüsmus oder Zentralismus in der Bildungs¬
poütik?" muß angesichts des bevorstehenden Gemeinsamen Marktes neu

gestellt und neu beantwortet werden. Bisher waren die Eigeninteressen der

Länder gegenüber dem Bund stärker als die politischen und ideologischen
Gegensätze untereinander.

Relativ unabhängig von der Kontroverse Rekonstruktion oder Reform',
dann über Fortentwicklung oder Umstrukturierung' des Bildungssystems und

verhältnismäßig abgehoben von den ideologischen Fixierungen sowie von den

Fragen nach der Finanzierbarkeit von Reformen, ist bei einem Überblick über

45 Jahre Schulentwicklung doch festzustellen, daß in allen Bereichen der

Schule weitgehende, ansatzweise sogar strukturelle (z.B. Gymnasiale Ober¬

stufe, Gesamtschule) Veränderungen vorgenommen wurden. Das Bildungssy¬
stem hat, unter dem Einfluß sich stetig verändernder Rahmenbedingungen,
eine Eigendynamik entfaltet und ist zugleich eingebunden in gesamtgesell¬
schaftliche

, langfristig wirksame Prozesse. Schule steht ständig im Schnittpunkt
konfügierender Interessen, wobei spätestens seit dem Übergang von der Mon-

arcüie zur Republik Schulreform und Umsturz als Geschwister gelten (Mil-
berg 1970; Furck 1991). Das Festhalten an der überlieferten Dreigliedrigkeit
des Schulsystems und das Festhalten an der überlieferten Struktur der Gesell¬

schaft stehen - um im Bild zu bleiben - in einem Verhältnis zueinander wie

siamesische Zwillinge.

//

Einsetzung, Arbeit und Bericht der Enquete-Kommission „Zukünftige Bil¬

dungspolitik - Bildung 2000" des Deutschen Bundestages müssen im Zusam¬

menhang mit den beispielhaft aufgezeigten Widersprüchen, Spannungen und

Konfliktfeldern geseüen werden.

Der ,Deutsche Ausschuß' (1953-1965) stellte als unabhängiges Gremium

seine Empfehlungen und Gutachten ohne staatlichen Gesprächspartner der

Öffentlichkeit vor, als der „eigentlichen Instanz, vor der er sich zu verantwor¬

ten" hat (DA 1966, S. 980). Bei der feierlichen Sitzung zu seiner Konstitu¬

ierung sagte ihr Sprecher, Dirks: „Wir haben nichts zu sagen
- es sei denn, daß

wir wirklich etwas ,zu sagen' hätten ..." (S. 978). - In die Arbeit der ,Bil-

dungskommission des Deutschen Bildungsrates' (1965-1975) waren dagegen
Vertreter der Regierungskommission auch in den Ausschüssen beratend ein¬

bezogen. Die staatliche Seite konnte also Einfluß nehmen, zumal „die sachli-
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chen Dimensionen der Verwaltungsperspektive anders speziaüsierten Exper¬
ten fremd" blieben. „Zum Teil (bestand) ... Ungewißheit darüber, ob und in

welchem Maße den Äußerungen der Verwaltungsvertreter poütisches Ge¬

wicht" zukam. In den Diskussionen mit der Regierungskommission hat es bei

Einwänden durch die Minister offensichtlich „Interpretationsprobleme" da¬

hingehend gegeben, ob es sich um situationsgebundene, tagespoütisch be¬

dingte Stellungnahmen ohne großes Gewicht oder um „Indikatoren für

Realitäten im Umfeld", also um nicht verhandelbare Positionen handelte

(Hüfner 1986, S. 156,157). Die Empfehlungen der Bildungskommission durf¬

ten erst nach Beratung mit der Regierungskommission vorgelegt werden.

Adressat waren de jure der Bund und die Länder, faktisch aber doch die

Öffentlichkeit.

Das zunächst kooperative Verhältnis zwischen den beiden Kommissionen

des Bildungsrates gestaltete sich schließlich zunehmend so spannungsvoü, daß

der „Weg in die Krise" (Hüfner) nach der zweiten Amtsperiode und einem

Jahr Verlängerung zur Beendigung der Arbeit des Bildungsrates führte. Ver¬

suche zu einer neuen Konzeption und Aufgabenstellung scheiterten vor allem

am Widerstand Baden-Württembergs und Bayerns.
Die vom 11. Deutschen Bundestag am 9. Dezember 1987 eingesetzte En¬

quete-Kommission „Zukünftige Bildungspolitik - Bildung 2000" besitzt in

ihrer Aufgaben- und Rechtsstellung gegenüber den bisher genannten Bera¬

tungsgremien (Deutscher Ausschuß, Bildungsrat, Bund-Länder-Kommission)
einen völlig anderen Charakter. Bildungspolitikberatung wurde jetzt gleichsam
dorthin verlagert, wo sie in einer Demokratie hingehört: ins Parlament. Zuvor

erfolgte sie in verschiedenen vorparlamentarischen Formen: in einem Vakuum

von Bund und Ländern, unabhängig, aber unter Einflußnahme der staatlichen

Seite, in gescheiterter Kooperation von Bund und Ländern, oder als vorwie¬

gend administrative Planung (z.B. Baden-Württemberg; Furck 1969, 1972;
Knab 1991). Hinzu kamen verschiedene Beiräte, etwa zeitweise der Ge¬

sprächskreis beim BMBW.

Schon bei der ersten Beratung der selbständigen Anträge von SPD und

Grünen im Bundestag (Zwischenbericht zit. I und Seitenzahlen; Schlußbericht

zit. II und Seitenzahl) wurde deutlich, daß die in den vorstehenden Abschnitten

aufgezeigten Widersprüche unverändert fortbestanden.

Der bildungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Kuhlwein, verwies in

seiner Rede zur Begründung des Einsetzungsantrags darauf, daß es darum

ginge, die langfristig wirksamen gesellschaftlichen Faktoren zu untersuchen

und zu klären,

„welche Veränderungen in Bildungspolitik und Bildungspraxis notwendig sind, damit

sich junge wie erwachsene Menschen durch eine zukunftsträchtige Ausbildung und

Weiterbildung auf neue Herausforderungen in Beruf, Familie und Gesellschaft vorbe¬

reiten können" (I, S. 359).

BLK und KMK könnten eine „vom Parlament breit angelegte Volksdiskussion

über Ziele, Inhalte und Strukturen des Bildungssystems" nicht ersetzen: „Die
Grundsätze künftiger Bildungspolitik dürfen nicht nur in Beamtenpapieren
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hin- und hergeschoben werden, sie müssen Thema der höchsten deutschen

Volksvertretung werden" (I, S. 360).
Dem Antragsteller war bewußt, daß er sich „an der Schnittstelle mit origi¬

nären Zuständigkeiten der Länder" bewegte (I, S. 360). Aber nur „auf Bun¬
desebene (könne) die Verzahnung der Bildungspolitik mit wichtigen anderen

Politikbereichen wie Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-, Sozialmarkt-, Sozial-, Fami¬
lien- und Tecünologiepoütik erfolgen". Die bisherigen Antworten auf die

„neuen technischen, ökologischen und sozialen Herausforderungen" und Kri¬

sen, den Wertewandel und die zunehmenden internationalen Verflechtungen
seien höchst widersprüchlich (I, S. 360). Es sei daher notwendig, „einen neuen

bildungspolitischen Konsens zu suchen" (I, S. 362). Dies sei gewiß kein ganz
einfaches Vorhaben, da es in den verschiedenen „Lagern" „auch ideologisch
sehr verhärtete Positionen" gäbe. - Der CDU-Abgeordnete Daweke trug die

inhaltliche und formale Kritik seiner Fraktion vor. Die Kompetenz des Bundes

und damit des Bundestages sei begrenzt. Für Themen wie die Frage nach der

notwendigen Allgemeinbildung (SPD) und Schulangst oder Schulalltag (Grü¬
ne) fehle jede Zuständigkeit, andererseits fehlten wichtige Themen wie Rah¬

menvorgaben für die Besoldung, das öffentliche Dienstrecht, Konsequenzen
aus der Europapolitik (Schul- und Ausbildungszeiten, Äquivalent von Ab¬

schlüssen, Sozialrecht) (I, S. 364). Man solle auch nicht versuchen, die Arbeit

anderer Gremien leisten zu wollen, genannt werden die BLK, die KMK und

der Hauptausschuß des Bundesinstituts für Berufsbildung. Die Kommission

könne auch nicht die finanziellen Vorgaben verändern. Insgesamt gleiche das

Vorhaben „einer Reparatur am laufenden Motor" und es sei die Frage, „wie
man gestaltend in ein System eingreifen will, das sich mit einer Eigendynamik
fortsetzt" (I, S. 363). An dieser Gegenrede des CDU-Abgeordneten wurde

u.a. erkennbar, daß seine Fraktion den Einsetzungsantrag eigentlich ablehnen
möchte, aber sie wußte, daß nach der Geschäftsordnung auch die Minderheit

das Recht hat, eine solche Enquete-Kommission einzusetzen (I, S. 364).
Die Abgeordnete der Grünen, Hillerich, begründete den Antrag vor allem

aus ihrem Verständnis von Bildung:

„Ein Konsens in der Bildungspolitik (sollte) dahingehend bestehen, daß ... den Bil¬

dungsbedürfnissen und -ansprüchen alier Menschen in unserer Gesellschaft Geltung zu

verschaffen ist; daß ... das Anliegen von Bildung die Entfaltung der Persönlichkeit in

allen Lebensbereichen ist und ..'. daß Bildungspolitik allen Herausforderungen begeg¬
net, die menschliches Überleben und menschliches Miteinander gefährden, bedrohen

und einschränken" (I, S. 365).

Die Sprecherin der Grünen wandte sich entschieden gegen „Bildung ... als

bloßes Eintrichtern von Wissen" und gegen eine „unkritische, anpasserische
Berufsorientierung ... Ein auf die Produktion von Qualifikation reduziertes

Bildungssystem üat mit Bildung nichts mehr gemein" (I, S. 365). In der Bil¬

dungspolitik müsse auch gefragt werden, „was Bildung nach Auschwitz ist". Sie

unterstrich diese Frage mit einem Zitat von Preus-Lausitz: „Klassisch-bür¬
gerliche Bildung schützte offenkundig nicht vor Friedensfeindlichkeit, Aus¬

grenzungsbereitschaft und Vernichtungswillen" (I, S. 366). - Der Vertreter der

FDP, Neuhaus, unterstützte den Antrag auf Einsetzung einer Enquete-Kom-
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mission, betonte den Stellenwert von Bildungs- und Wissenschaftspoütik, die

Kooperation von Bund und Ländern im Rahmen eines kooperativen Födera-

üsmus und erwartete perspektivische Untersuchungen. Den zu suchenden

Konsens in der Bildungspoütik sieht er als „Konsens der Ernsthaftigkeit des

Bemühens" (I, S. 367f.).
Nach Beratungen in den zuständigen Ausschüssen erfolgte in der Plenarsit¬

zung am 9. Dezember 1987 die Einsetzung der Enquete-Kommission. In der

ihr vorausgehenden kurzen Aussprache wurden die Gegensätze, vor allem

zwischen SPD und Grünen einerseits und CDU/CSU andererseits, wiederum

offenkundig.
Wiederkehrende Streitpunkte, die durch Kompromisse in dem federführen¬

den Ausschuß für Bildung und Wissenschaft zu einer gemeinsamen Beschluß¬

empfehlung geführt hatten, waren die Begrenzung auf den Zuständigkeitsbe¬
reich des Bundes und die Schwerpunktsetzung. Als zu behandelnde Haupt¬
themen wurden genannt: Verbesserung der Bildungschancen, die Schwellen

zwischen Schule und Berufsausbildung und zwischen Bildungs- und Beschäf¬

tigungssystem, die Inhalte von Berufsausbildung, Hochschulen und Weiterbil¬

dung sowie Prognosen für den Finanzbedarf; zu finden seien bildungspolitische
Antworten auf die neuen gesellschaftlichen Herausforderungen (I, S. 370). Es
hatte zuvor nicht an Verhinderungsversuchen von außen gefehlt (I, S. 371),
zitiert wurde der „Bayernkurier", in dem die Einsetzung einer Enquete-Kom¬
mission als „dreister Zugriff auf die ausschließliche Zuständigkeit der Länder"

bezeichnet worden war (I, S. 372). Der Berichterstatter der FDP kritisierte

angesichts des kooperativen Föderalismus und der europaweiten Entwicklung
die „übertriebene Bedenklichkeit" der Länder, „als befürchte man ständig, es

stehe ein bildungspolitischer Staatsstreich unmittelbar bevor". Er verwies auf

die bildungspolitische Tradition seiner Partei, die „gesamtstaatliche Verant¬

wortung des Bundes mit einem stärkeren Akzent" belege.
Die Enquete-Kommission beschäftigte das Plenum des Bundestages noch

zweimal: nach Vorlage des Zwischenberichts (25. Januar 1990) und zur Bera¬

tung des Schlußberichts (26. Oktober 1990). Für die Diskussion über den

umfangreichen Schlußbericht (als Bundestagsdrucksache 11/7820, 379 S. DIN

A 4) waren dabei im Ältestenrat 30 Minuten vereinbart worden; er fand also

keine besondere Beachtung. Dies gilt von Anfang an, bei der Behandlung des

Einsetzungsantrags (17. September 1987) war die Zahl der anwesenden Par¬

lamentarier gering (I, S. 362).
Die Enquete-Kommission wurde im Verhältnis des Anteils der Parteien

4:3:1:1 (CDU/CSU, SPD, FDP, Die Grünen) und mit ingesamt 8 von den

Parteien benannten Sachverständigen von außerhalb des Parlaments besetzt

(vgl. Anhang). Zur organisatorischen und wissenschaftlichen Unterstützung
ihrer Arbeit wurde der Enquete-Kommission ein Sekretariat zur Verfügung
gestellt.
Mit der Veröffentlichung des Zwischenberichts und des Schlußberichts

wurde in beispielshafter Weise (m.W. in dieser Form erstmalig) die Arbeits¬

weise einer Kommission offengelegt, transparent und auch in ihrem Span¬
nungsverhältnis weitgehend nachvollziehbar. In den jeweiligen Anhängen
werden Beiträge von Kommissionsmitgliedern, Empfehlungen, zusätzliche

Ausführungen zur Chancengleichheit für Frauen in Ausbildung und Beruf,
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Zusammenfassungen von 18 in Auftrag gegebenen Gutachten sowie die Aus¬

wertung von Anhörungen und Expertengesprächen abgedruckt. Verzeichnisse

der benutzten Literatur vervollständigen die Ausführungen.
Während der Zwischenbericht, nach Meinung der Mehrheit, nicht mehr als

ein „Tätigkeitsbericht" (I, S. 377), nur in dem Unterkapitel „Bildungsreform¬
tradition und neue Herausforderungen für die Bildungspolitik des Bundes"

Mehrheits- und Minderheitsvoten enthält und die Minderheit zu den Ausfüh¬

rungen „Zuständigkeit von Bund und Ländern" Ergänzungen vorlegte, liegen
im Schlußbericht mit Ausnahme des Kapitels „Bildung in Europa" stets Mehr¬

heits- und Minderheitsauffassungen vor. Es ist also nicht gelungen, einen

„Grundkonsens in der Bildungspolitik" (II, S. 17) zu finden. - In seinem Vor¬

wort zur öffentlichen Ausgabe des Schlußberichts betont der Vorsitzende der

Komission (Kuhlwein, SPD), zwar, daß der Konsens breiter geworden sei,
schränkt aber selbst ein, daß dies nur „auf relativ hohem Abstraktionsniveau"

erfolgte. Beispiele dafür sind Feststellungen wie

„Bildung und Ausbildung werden immer wichtiger";
„Durch Bildung und Ausbildung muß ein Beitrag zur Gleichberechtigung der Frauen

... geleistet werden";

„Berufsausbildung muß noch stärker zur Bildung werden";

„Alle beruflichen Qualifizierungen müssen die Bereitschaft zum umweltgerechten be¬

ruflichen Handeln wecken";

„Berufsausbildung muß ... noch stärker zur Bildung werden";

„Allgemeine und berufliche Bildung sind grundsätzlich gleichberechtigt." (II, S. 16,17;

vgl. II, S. 766).

Die Positionen von Mehrheit und Minderheit liegen dagegen weit auseinander,
sobald es um die Umsetzung auf Veränderung gerichteter „perspektivisti-
scher", „konkreter und umsetzbarer Empfehlungen" geht (II, S. 774,758; vgl.
II, S. 18). Einer förmlichen Abstimmung entzogen sich, nach Auffassung aller

Kommissionsmitglieder, „die bildungspolitischen Grundsätzen zugrundelie¬
genden wertenden Begründungen und Zukunftsentwürfe" (II, S. 27). Schon

im ersten Mehrheitsvotum erfolgte eine polemische Gegenüberstellung: Für

sich selbst wird in Anspruch genommen, Individualisierung, Differenzierung
und Pluralität anzustreben, während der Minderheit unterstellt wurde, „auf

Egalisierung, Integration und Kollektivierung ausgerichtet" zu sein (II, S. 43).
Bereits in der Diskussion anläßlich der Vorlage des Zwischenberichts wurde

von einem parlamentarischen Mitglied der Kommission (Oswald, CDU/CSU)
der Vorwurf erhoben: „In kaum einem anderen Bereich wurde so lange so viel

ideologisiert, polarisiert, phantasiert und demagogisiert wie in Fragen von Bil¬

dung und Erziehung. Wesentliches trat in den Hintergrund, Ideologisches in

den Vordergrund" (I, S. 390). Der der Minderheit angehörende Vorsitzende

der Kommission beklagte im September 1989 auf einer Tagung der Friedrich-

Ebert-Stiftung, daß „viel Zeit (mit) Verfahrensdiskussionen vertrödelt" wurde.

„Der Union (fehle) die Konsensfähigkeit für eine neue Bildungspolitik." Nur
ein Teil der Kommissionsmitglieder habe bei Arbeitsbesuchen „das Gespräch
mit den Jugendlichen" wirklich gesucht, und die Unionsparlamentarier hätten
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sich von den Ländern zusätzüche unnötige Schranken bei ihrem Denken und

Handeln setzen lassen. Kuhlwein meinte:

„Das Kompetenzwirrwarr zwischen Bund und Ländern bei der Bildungspolitik wirke

vor dem Hintergrund neuer europäischer Dimensionen im Bundestags-Parlament für

Außenstehende wie für die Bundestagsabgeordneten völlig unverständlich. Dagegen
würden die unmittelbar Betroffenen, ja nahezu alle gesellschaftlichen Interessengrup¬
pen, zunehmend die Notwendigkeit einer neuen gesamtstaatlichen Bildungsplanung
erkennen" (dpa- Dienst für Kulturpolitik, 18. September 1989). Auch Frau Hillerich

(Grüne/Bündnis 90) kritisierte die zeitraubenden kleinmütigen Verfahrensstreitereien

(II, S. 770).

Unter Berücksichtigung der kurzen Zeit bis zum Ende der 11. Legislaturpe¬
riode konzentrierte sich die Enquete-Kommission auf „Problemzonen und

Schlüsselfragen der zukünftigen Bildungspolitik" und beschränkte, entspre¬
chend dem Einsetzungsauftrag, ihre „Arbeit auf die im Grundgesetz veran¬

kerten Zuständigkeiten des Bundes" (II, S. 757). Man machte aUerdings bald

die Erfahrung, daß dies „angesichts vielfältiger Berührungspunkte mit den

Länderzuständigkeiten nicht immer ,lupenrein' möglich war" (II, S. 765). Der
Abschlußbericht umfaßte neben dem allgemeinen Abschnitt „Grundheraus¬

forderungen und Orientierungen für die zukünftige Bildungspolitik" (II,
S. 42/78), „Ergebnisse und Empfehlungen zu einzelnen Schwerpunkten" (II,
S. 79-297). Behandelt wurden die Themenbereiche „Berufliche Erstausbil¬

dung und Erwerbsarbeit", „Weiterbildung als lebensbegleitendes Lernen",

„Perspektiven der Hochschulentwicklung", „Bildung in Europa" und im An¬

hang, teilweise vorausgehende Ausführung zusammenfassend, „Frauen in

Bildung und Arbeit" (II, S. 315-359).

Im Hinblick auf „Fragen der künftigen Bildungspolitik im Vereinigten Deutschland"

fanden zwar zwei Expertengespräche statt (II, S. 712-757), zu einer Problemanalyse
kam es jedoch nicht mehr. Die Kommission ging allerdings davon aus, daß „die Her¬

ausforderungen des Jahres 2000, die Gleichstellung der Geschlechter, die wachsenden

internationalen Verflechtungen, die ökologische Krise, die neuen Informations- und

Kommunikationstechnologien und der soziale Wandel", zentrale Themen des Berichts,

„unabhängig von der unterschiedlichen Ausgangslage - auch Herausforderungen für

die Menschen und an die Bildungspolitik in den neuen Ländern der Bundesrepublik"
seien (II, S. 15).

Zwischen Mehrheit und Minderheit bestehen, wie gesagt, durchaus Überein¬

stimmungen im Hinblick auf allgemeine Rahmenbedingungen. Welche „Orien¬

tierungen" sich aber aus den „Grundherausforderungen" für die zukünftige
Bildungspolitik ergeben, war strittig. Auf eine Formel gebracüt, versuchte die

Mehrheit über eine Analyse von Vergangenheit und Gegenwart, die bisherige
Entwicklung und ihre Grundstrukturen zwar kritisch abwägend, aber ins Po¬

sitive gewendet, fortzuschreiben, während die Minderheit bestrebt war, über

eine entschiedene Kritik an der Geschichte der Bildung und der Funktion des

Bildungswesens seit der europäischen Aufklärung unter Antizipation der Zu¬

kunft Bildungspolitik, Gesellschaftspolitik und Wirtschaftspoütik zu integrie¬
ren. Bildung als „Verständigungsfähigkeit aller auf der Grundlage einer
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gemeinsamen Bildung", als Wissenschaftsorientierung im Kontext der Er¬

kenntniskritik und als „Beförderung der Humanität in der Gesellschaft" (II,
S. 63/64).

„Das Bürgertum, das zum Träger der herrschenden Bildungsidee geworden war, (ver¬
fügt) nicht mehr über die Autorität, sein Bildungskonzept durchzusetzen. Auch die

Voraussetzungen für die Formulierung einer allgemeingültigen und inhaltlich bestimm¬

ten Bildungsidee ... waren nicht mehr gegeben" (II, S. 62).

Kritisiert werden die drei Wege des Rückzugs von einem geschlossenen Bil¬

dungskonzept: Die Ersetzung des Bildungsbegriffs durch den Qualifikations¬

begriff, das Festhalten an einem unkritisch-traditionalistischen Bildungskon¬
zept und die opportunistische Orientierung an den Marktbedingungen der

Verkäufüchkeit von Bildung. - Gefordert wurde, den „notwendigen Balance-

Akt zwischen einem im Grunde nicht mehr mögücüen Bildungskanon und der

nicütgewollten Beliebigkeit von Inüalten", im Hinbück auf die „subjekt- wie

objektorientierten Prinzipien für bildende Lernprozesse" immer neu zu wagen

(II, S. 63).
Dabei führte die Einsicht in die Dialektik der Bildung „im Prozeß der Ver¬

staatlichung des Bildungswesens" - sowohl Emanzipationsprozeß als auch

Machtinstrument zur Herrschaftssicherung, „zur Indoktrination und Sicherung
von Privilegien" - zu der Forderung, „den Verstaatücüungsprozeß einerseits

zurückzunehmen", um Gestaltungsspielräume zu eröffnen, andererseits die

staatliche Verantwortung in Teilbereichen (vor allem Aus- und Weiterbildung)
zu übernehmen, um Zugangsmöglichkeiten und die Qualität zu sicüern (II,
S. 77). Bildung sollte dazu beitragen, die bestehenden Chancenungleichheiten
in unserer Gesellschaft - Arbeiterkinder, ausländische Kinder, Kinder von

Aussiedlerfamilien auf allen Stufen des Bildungssystems; Mädchen und Frauen

in der beruflichen Erstausbildung und in der beruflichen Position - abzubauen.

Besondere Hilfen und mehr Lernzeit bedürften „langsamer Lernende" und

Behinderte sowie, im Wege der Weiterbildung, Erwerbslose und von Erwerbs¬

losigkeit Bedrohte (II, S. 73, 74). Aus dem kritisch konstruktiven Bildungs¬
verständnis der Minderheit folgt,

„daß Bildung ... ein Festhalten an unterschiedlichen Lernzielen in getrennten Lehr¬

plänen ausschließt. Daraus ergibt sich zum anderen aber auch, daß in unseren Bil¬

dungsprozessen das Bewußtsein der Eigenständigkeit und der Gleichwertigkeit unter¬

schiedlicher Kulturen vermittelt wird. Dies gilt für die Unterschiede zwischen den

Ethnien, für die zwischen den Kulturen sozialer Schichten und nicht zuletzt auch für

Differenzen zwischen kulturellen Eigenheiten der Geschlechter. Wenn wiederum und

weiterhin die Kultur des männlichen deutschen Bürgertums gelten würde, so bliebe

Bildung weiterhin Scheidewasser unserer Gesellschaft" (II, S. 63).

Die Mehrheit geht von „Problemlagen" aus, die sich „im Blick auf das Jahr

2000 und die ersten Jahrzehnte des 21. Jahrhunderts" bereits abzeichnen:

- der sogenannte Wertewandel,
- die wissenschaftlich-technologische Entwicklung,
- die demographische Entwicklung,
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- die europäische Integration und die deutsche Einheit,
- der Wandel der Berufsstruktur und der Arbeitshaltungen (II, S. 42).

Als Lösung werden Orientierungen in folgenden Arbeitsfeldern benannt:

- breite allgemeine und berufliche Bildung,
- Werterziehung als Sinnorientierung,
- Konzentration der Bildungs- und Ausbildungsinhalte sowie Straffung der gesamten

Verweildauer im Bildungssystem,
- Erhalt der Pluralität in den Bildungsangeboten (II, S. 43).

Die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik sei davon abhängig, daß der

technische Fortschritt und der damit zusammenhängende Strukturwandel früh¬

zeitig erkannt und im Wirtschafts- und Beschäftigungssystem in entsprechen¬
der Weise umgesetzt wird" (II, S. 49). Dies sei auch zu leisten, „da die

Bundesrepublik ... mit ihrem quaüfizierten Humankapital über den entschei-

denden Produktionsfaktor verfügt". Dabei ging es „nicht allein um die Ver¬

mittlung anspruchsvoller Qualifikationen, sondern auch um die Grundlegung
personaler Selbstbestimmung und sozialer Verantwortung im Prozeß der Bil¬

dung und Erziehung" (ebd.). Die berufliche Erstausbildung mit dem Auftrag,
Schlüssel- und Strukturqualifikationen zu vermitteln, und die Fort- und Wei¬

terbildung seien, neben der breiten Allgemeinbildung, die zentralen Aufga¬
ben. Im Widerspruch zur Minderheit hält die Mehrheit für die allgemeinbil¬
denden Scüulen an einem „hinreichend gegliederten und differenzierten

Schulwesen" fest. Dies biete den besten „Einstieg in die vielfach differenzier¬

ten beruflichen Ausbildungswege und beruflichen Aufgabenstellungen". Fest¬

gehalten wird auch an „der Fachlichkeit der Inhalte und (an der) Einbindung
der Inhalte in klar strukturierte Unterrichtsfächer" (II, S. 53).
Der seit den ersten Nachkriegsjahren bestehende Gegensatz zwischen den

Prinzipien Integration und Pluralität als zu verfolgende Zielvorstellungen in

der Bildungspolitik besteüt unverändert fort. Entschiedene Kritik am Beste¬

henden, verbunden mit dem Bemühen, seine bessere Möglichkeit antizipie¬
rend nicht nur gedanklich vorwegzunehmen, sondern in politisches Handeln

umzusetzen, steht gegen die Fortschreibung der Realität unter Berücksichti¬

gung relativ selbständig verlaufender Entwicklungen. Bisher sind alle Versu¬

che, zu einem wenn auch nur relativen Konsens in der Bildungspolitik zu

kommen, an den gesellschaftspolitischen Gegenssätzen gescheitert. Sie werden

wohl auch über das Jahr 2000 hinaus fortbestehen.

Waren der große Arbeitsaufwand und der Einsatz beachtlicher Ressourcen

eine Fehlinvestition? Stellen Zwischen- und Schlußbericht einschließlich ihrer

umfangreichen Anhänge und Anlagen nicht mehr als „eine wertvolle Materi¬

alsammlung der künftigen Bildungspoütik dar", wie der parlamentarische
Staatssekretär im BMBW Lammert in der abschüeßenden Bundestagsdebatte
meinte (II, S. 790)? Wird die umfassende Bestandsaufnahme der Enquete-
Kommission ebenso wie seinerzeit der „Bericht - 75 - Entwicklungen im Bil¬

dungswesen" der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates ohne

weitere Beachtung und daher folgenlos bleiben? Der Hinweis auf das Jahr 2000

wie auf eine magische Zahl ist bedeutungslos, abgesehen davon, daß er viel-
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leicht Aufmerksamkeit weckt. Auch von einer „neuen Aufbruchstimmung für

Bildung und Wissenschaft", so das Mitglied der FDP in der Kommission (I,
S. 368), kann eigentücü nicüt die Rede sein. Zu wünscüen ist, daß die der

Arbeit der Enquete-Kommission eigene neue Qualität vorausschauender Be¬

obachtung nun nicht mehr zur nachträglichen Rechtfertigung bildungspoliti-
scüer Entscheidungen benutzt wird, sondern Entscheidungen parlamentari¬
scher Gremien in Bund und Ländern mit vorbereitet. Insofern ist die Tatsache,
daß der generelle Widerspruch in der Bildungspolitik und die Gegensätze im

einzelnen nicht verschleiert, sondern offengelegt wurden, positiv einzuschät¬

zen. Um unmittelbarer als Hilfe zur Entscheidungsvorbereitung eingesetzt
werden zu können, wäre der Forderungskatalog von „Empfehlungen" durch

alternative Berechnungen der Folgekosten zu ergänzen, bei unterschiedlichen

bildungspolitischen Vorgaben, abweichenden Annahmen der Entwicklungs¬
tendenzen und zeitlichen Dimensionen. Die interessierte Öffentlichkeit findet

in den Vorlagen der Enquete-Kommission zusammenfassende Problemanaly¬
sen und Orientierungsrahmen im Pro und Kontra der Bildungspolitik und den

Stand der gegenwärtigen aufgeklärten Diskussion, ungeachtet des partiellen
Rückfalls in vorgestanzte Argumentationsmuster. Deutlich wurde erneut die

„Vernetzung" der Bildungspoütik mit allen anderen Poütikbereicüen. Sie muß

daüer die in und zwischen ihnen bestehenden Spannungen aushalten. Der

vorliegende Bericht bedarf der ständigen Fortschreibung und Umsetzung in

Bildungsplanung. Während die Mehrheit dies in den vorhandenen Gremien

und im Rahmen bestehender Bundesgesetze und Vereinbarungen zwischen

Bund und Ländern regeln will, „sieht die Minderheit erhebüchen Bedarf an

Gesetzesnovellierungen sowie an erforderlichen neuen Bundesgesetzen und

bildungsplanerischen Initiativen" (II, S. 18). Entsprechend wurde von der Ver¬

treterin der Minderheit (Hillerich, Grüne/Bündnis 90) ausdrücklich festge¬
stellt:

„Die Bildungspolitik benötigt institutionalisierte begleitende, aber unabhängige Bera¬

tung, also keinen ministeriellen Elferrat, und sie benötigt Bildungsplanung ... im

Rahmen gesamtstaatlicher Verantwortung. Deshalb empfehlen wir ... einen politisch
unabhängigen Bildungsrat ..." (II, S. 770; vgl. S. 78, 768).

Gewarnt wurde zugleich vor der Gefahr der Aushöhlung der parlamentari¬
schen Kontrolle, angesichts der für den Föderalismus „problematischen Kom¬

petenzverschiebung von den Ländern zum Bund und - zum Teil - zur

europäischen Ebene" (II, S. 290). Als Konsequenz forderten SPD und Grüne,

„die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförde¬
rung stärker als Drehscheibe für die Vorbereitung aller bildungspolitischen
Entscheidungen (zu) nutzen, bei denen Bund und Länder zusammenwirken".

Begründet wurde dies auch damit, daß „die qualitativen und quantitativen
Probleme der nächsten Jahre ... eine Wiederaufnahme der Bildungsplanung
unter parlamentarischer Mitwirkung und Kontrolle erforderlich" machen (II,
S. 767).
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Abstract

In the Federal Republic of Germany, educational policy is characterized by several, until now

indissoluble contradictions. To exemplify this, attention is drawn to the conflicts concerning the

structure of the educational System, the ideological fixations, and the relation between the Federal

Republic and the individual states.

With the Constitution of the parliamentary commission "Future Educational Policy - Education

2000" educational-policy counseling has been transfered to the German Bundestag. Yet, this

commission has not managed to overcome the contradictions and tensions in educational policy,
either. With regard to almost all of the problematic issues, there have been majority (Christian
Democrats and Liberais) and minority (Social Democrats, Green Party/AIliance 90) votes.

The attempt to contribute to an educational planning for the whole country has failed again. Still,
the final reprot represents an important document offering both a problem analysis and a guideline
with respect to the pros and cons of educational policy as well as a source for the ongoing discussion

on educational policy.
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